
Klasseneinteilung bei der Umstellung einer Fahrerlaubnis alten Rechts
(Umtausch einer Fahrerlaubnis)

Die unten aufgeführte Tabelle gibt darüber Auskunft, welche neuen Klassen Inhaber/innen einer bis zum
31.12.1998 erteilten Fahrerlaubnis bei einer Umstellung ihrer Fahrerlaubnis erhalten bzw. erhalten können.
Sonderregelungen gibt es noch für Fahrerlaubnisse aus dem Saarland, die hier nicht genannt sind aber über die
Fahrerlaubnisbehörde erfragt werden können.
Die zu erteilenden Schlüsselzahlen sind ebenfalls nicht erwähnt, um den Kurzauskunftscharakter der Tabelle
nicht zu sprengen.

Alte Klasse Erteilt am Neue Klasse/n

1 Vor dem 01.12.1954 A, A1, B, M, S, L

1
Zwischen 30.11.1954 und
01.01.1989

A, A1, M, S, L

1 Nach dem 31.12.1988 A, A1, M, L

1 a Vor dem 01.01.1989 A, A1, M, S, L

1 a Nach dem 31.12.1988 A, A1, M, L

1 b Vor dem 01.01.1989 A1, M, S, L

1 b Nach dem 31.12.1988 A1, M, L

2 Vor dem 01.12.1954 A, A1, B, BE, C1, C1E, C, CE, M, S, L, T

2
Zwischen 30.11.1954 und
01.04.1980

A1, B, BE, C1, C1E, C, CE, M, S, L, T

2 Nach dem 31.03.1980 B, BE, C1, C1E, C, CE, M, S, L, T

3 Vor dem 01.12.1954 A, A1, B, BE, C1, C1E, M, S, L

3
Zwischen 30.11.1954 und
01.04.1980

A1, B, BE, C1, C1E, M, S, L

3 Nach dem 31.03.1980 B, BE, C1, C1E, M, S, L

4 Vor dem 01.12.1954 A, A1, B, M, S, L

4
Zwischen 30.11.1954 und
01.04.1980

A1, M, S, L

4
Zwischen 31.03.1980 und
01.01.1989

M, S, L

4 Nach dem 31.12.1988 M, L

5
Zwischen 31.03.1980 und
01.01.1989

S, L

5 Nach dem 31.12.1988 L

Inhaber einer Fahrerlaubnis der Klasse 3 können auf Antrag noch folgende Zusatzklassen erhalten:

♦ Klasse CE79:
(bis zum 50. Lebensjahr befristet, danach Erteilung nur gegen Vorlage von ärztlichen und
augenärztlichen Gutachten nach Anlagen 5 und 6 der Fahrerlaubnis-Verordung):
Zugfahrzeuge von 7, 5 t (Klasse C1) mit einer Anhängelast, die das Gesamtzugfahrzeug (nicht mehr als
3 Achsen) schwerer als 12 t werden lässt

♦ Klasse T:
Nur für Personen, die in der Land- oder Forstwirtschaft tätig sind und dies bei Umtausch auch belegen


